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Regeste

lit. a Abs. 1 der Schlussbestimmungen des IVG, Art. 7 ATSG. Die ursprüngliche
Rentenzusprache beruhte im Wesentlichen auf einem einschlägigen Leiden. Beweiskraft
des vor BGE 141 V 281 ergangenen Administrativgutachtens bejaht, da es eine von der
vom Bundesgericht ehemals postulierten Überwindbarkeitsvermutung unabhängige,
nachvollziehbare Ressourcen- und Konsistenzprüfung enthält. Renteneinstellung bestätigt
(Entscheid des Versicherungsgerichts des Kantons St. Gallen vom 21. Dezember 2017, IV
2015/195).

Erwägungen

E. 1
Zwischen den Parteien umstritten und nachfolgend zu prüfen ist der Renten¬anspruch des
Beschwerdeführers bzw. dessen Aufhebung gestützt auf lit. a der Schlussbestimmungen der
Änderung vom 18. März 2011 des Bundesgesetzes über die Invalidenversicherung (IVG;
SR 831.20; nachfolgend Schlussbestimmungen). 1.1  Gemäss lit. a der
Schlussbestimmungen sind Renten, die bei pathogenetisch-ätiologisch unklaren
syndromalen Beschwerdebildern ohne nachweisbare organische Grundlage gesprochen
wurden, innerhalb von drei Jahren nach Inkrafttreten dieser Änderung neu zu überprüfen.
Sind die Voraussetzungen nach Art. 7 Abs. 1 und 2 des Bundesgesetzes über den
Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSG; SR 830.1; Erwerbsunfähigkeit)
nicht erfüllt, so wird die Rente herabgesetzt oder aufgehoben, auch wenn der Tatbestand
von Art. 17 Abs. 1 ATSG (Revision) nicht verwirklicht ist. 1.2  Ausgangspunkt für die
Bemessung der Invalidität bildet die Frage, ob und in welchem Ausmass es einer
versicherten Person zumutbar ist, trotz ihres Gesundheitsschadens ein Erwerbseinkommen
zu erzielen. In Art. 7 Abs. 2 ATSG, der mit der 5. IVG-Revision am 1. Januar 2008 in Kraft
getreten ist, wird festgelegt, dass eine Erwerbsunfähigkeit nur vorliegt, wenn sie aus
objektiver Sicht nicht überwindbar ist. Damit wurde gesetzlich verankert, dass die
Zumutbarkeit nicht nach dem subjektiven Empfinden der versicherten Person, sondern nach
objektiven Gesichtspunkten zu beurteilen ist. Art. 7 Abs. 2 ATSG schreibt somit auf
Gesetzesstufe das Erfordernis der Objektivierbarkeit fest. 1.3  Das Bundesgericht hat mit
Entscheid vom 3. Juni 2015 (BGE 141 V 281) seine die Bestimmung von Art. 7 Abs. 2
ATSG beschlagende Rechtsprechung zu den Voraussetzungen, unter denen anhaltende
somatoforme Schmerzstörungen und vergleichbare psychosomatische Leiden eine
rentenbegründende Invalidität zu bewirken vermögen, geändert. Es hat die von ihm
geschaffene Überwindbarkeitsvermutung und den sich an den Foersterkriterien
orientierenden Prüfungsraster aufgegeben. Das bisherige Regel/Ausnahme-Modell wurde
durch ein „strukturiertes“ Beweisverfahren ersetzt. Nach der neuen Rechtsprechung hat die



Invaliditätsbemessung bei psychosomatischen Störungen den Aspekt der funktionellen
Auswirkungen zu berücksichtigen, was sich schon in den diagnostischen Anforderungen
niederschlagen muss. Massgebend seien in Schweregrad und Konsistenz der funktionellen
Auswirkungen eingeteilte Standardindikatoren. Die Anerkennung eines
rentenbegründenden Invaliditätsgrads sei nur zulässig, wenn die funktionellen
Auswirkungen der medizinisch festgestellten gesundheitlichen Anspruchsgrundlage im
Einzelfall anhand der Standardindikatoren schlüssig und widerspruchsfrei mit (zumindest)
überwiegender Wahrscheinlichkeit nachgewiesen seien (BGE 141 V 307 f. E. 6; vgl. Urteil
des Bundes¬gerichts vom 23. September 2015, 8C_421/2015, E. 5.2). 1.4  Aufgrund
dessen, dass die Vorschrift von lit. a Abs. 1 der Schlussbestimmungen eine Überprüfung
bisheriger Rentenansprüche in Nachachtung von Art. 7 ATSG verlangt und die neue
Rechtsprechung gemäss BGE 141 V 281 auch auf laufende Verfahren Anwendung findet
(Urteil des Bundesgerichts vom 23. September 2015, 8C_421/2015, E. 5.1 mit Hinweis auf
BGE 137 V 266 E. 6), ist diese auch für die Prüfung der vorliegenden Renteneinstellung
massgebend.

E. 2
Zunächst ist die zwischen den Parteien umstrittene Frage zu beurteilen, ob die
ursprüngliche Rentenzusprache aufgrund eines pathogenetisch-ätiologisch unklaren
syndromalen Beschwerdebilds ohne nachweisbare organische Grundlage im Sinn von lit. a
Abs. 1 der Schlussbestimmungen erfolgte. 2.1  Nach der Rechtsprechung des
Bundesgerichts sind laufende Renten vom Anwendungsbereich von lit. a Abs. 1 der
Schlussbestimmungen nur auszunehmen, wenn und soweit sie auf erklärbaren Beschwerden
beruhen. Lassen sich unklare Beschwerden von erklärbaren Beschwerden trennen, können
die Schlussbestimmungen der 6. IV-Revision auf erstere Anwendung finden. Sodann
bestimmt sich die Anwendung der Schlussbestimmungen danach, ob die ursprüngliche
Rentenzusprache zum Teil aufgrund eines syndromalen Gesundheitsschadens zugesprochen
worden ist. Beim Vorliegen sowohl syndromaler als auch nicht syndromaler
Gesundheitsschäden hängt die Anwendbarkeit von lit. a Abs. 1 der Schlussbestimmungen
davon ab, dass letztere die anspruchs¬erhebliche Arbeitsunfähigkeit nicht mitverursacht,
das heisst letztlich nicht selbstständig zur Begründung des Rentenanspruchs beigetragen
haben. Damit bleibt eine Renten¬revision unter diesem Rechtstitel möglich, wenn sie die
Auswirkungen des unklaren Beschwerdebilds bloss verstärken (Urteil des Bundesgerichts
vom 7. August 2017, 8C_380/2017, E. 3.3 mit Hinweisen). 2.2  Dr. C.___ diagnostizierte
im Rahmen seiner Begutachtung vom 6. September 2005 eine prolongierte gemischte
Anpassungsstörung mit Störung der Gefühle und des Sozialverhaltens (ICD-10: F43.25)
„und/oder“ eine subsyndromale „affektive Störung als nicht näher zu bezeichnende
Restkategorie (ICD-10: F38.8). Differenzialdiagnostisch bestehe eine anhaltend
somatoforme (undifferenzierte) Schmerzverarbeitungsstörung (ICD-10: F45.4; IV-act.
20-3). Syndromal könne gemäss AMDP von keiner relevanten psychopathologischen
Störung ausgegangen werden. Lediglich die subjektive Zentrierung auf die
Schmerzproblematik und die psychodynamische Fehlverarbeitung hätten bezüglich des
Ausmasses und des Fixierungsgrads Krankheitswert (IV-act. 20-2). Der RAD-Arzt G.___
hat in der Stellungnahme vom 26. August 2014 dargelegt, weshalb die Einschätzung von
Dr. C.___ im Wesentlichen auf einem pathogenetisch-ätiologisch unklaren syndromalen
Beschwerdebild ohne nachweisbare organische Grundlage beruht (IV-act. 66-3 oben).
Darauf kann verwiesen werden, zumal der Beschwerdeführer dagegen nichts
Substanziiertes vorbringt und auch im ZIMB-Gutachten kein davon abweichender Schluss



gezogen wurde (IV-act. 70-54).

E. 2.3
2.3.1      Im AEH-Gesamtgutachten vom 15. November 2005 gelangte die somatische
Expertin zum Schluss, zusammengefasst bestehe ein chronisch persistierendes
Schmerzsyndrom (panvertebrale Beschwerden) mit Schmerzausstrahlung in die Arme und
Beine. Die Beurteilung der effektiven Leistungsgrenze sei infolge der Selbstlimitierung
nicht möglich gewesen. Lokalisierte körperliche Limits hätten aufgrund des
Schmerz¬verhaltens des Beschwerdeführers nicht ermittelt werden können. Als
arbeitsbezogene Problematik äussere sich zum jetzigen Zeitpunkt vor allem das Schonungs-
und Schmerzverhalten des Beschwerdeführers (IV-act. 21-7). Aus diesen Ausführungen
geht eindeutig hervor, dass bei der somatischen Beurteilung der Arbeitsfähigkeit des
Beschwerdeführers ein syndromales Leiden im Vordergrund stand, dessen Auswirkungen
nicht auf objektive Befunde zurückgeführt werden konnten, sondern ihre Erklärung „vor
allem“ im Schonungs- und Schmerzverhalten des Beschwerdeführers bzw. in seiner
subjektiven Wahrnehmung fanden. 2.3.2      Zwar stellte die somatische AEH-Gutachterin
auch klinische Befunde fest (IV-act. 21-6 f.). Allerdings geht aus ihrer Beurteilung nicht
hervor, dass die degenerative Diskopathie L5/S1 oder der links präsakrale zystische Prozess
für die bescheinigte Beeinträchtigung der Arbeitsfähigkeit für leidensangepasste
Tätigkeiten ausschlaggebend gewesen sind (vgl. vorstehende E. 2.3.1). Bezüglich des
präsakralen Bereichs wies bereits Dr. K.___ am 9. Januar 2004 auf ein fehlendes Korrelat
hin (IV-act. 8-9). Nichts anderes gilt im Übrigen bezüglich der von der AEH-Gutachterin
erwähnten Wirbelsäulenfehlform oder der muskulären Insuffizienz. Des Weiteren vertrat
auch Dr. C.___ die Auffassung, der Ausschluss hauptsächlich organisch bedingter
Krankheitsfaktoren sei gesichert (IV-act. 20-3). 2.3.3      Hinzu kommt, dass bereits vor der
ersten Administrativbegutachtung seitens der behandelnden medizinischen Fachpersonen
mehrfach auf die Bedeutung nicht objektivierbarer Faktoren hingewiesen wurde. Dr. med.
H.___, Assistenzarzt an der Klinik für Neurochirurgie am Kantonsspital St. Gallen, wies im
Bericht vom 12. November 2002 darauf hin, sowohl die vom Beschwerdeführer
beschriebenen Beschwerden als auch die klinische Untersuchung liessen sich nur sehr
schwer mit radiologischen Befunden in Einklang bringen (IV-act. 8-18). Dr. K.___ hielt im
Bericht vom 25. April 2002 fest, die Beschwerden würden ziemlich ungenau angegeben
und seien „relativ diffus“ (IV-act. 8-15). Am 17. September 2002 berichtete sie über
Zeichen einer deutlichen Schmerzverarbeitungsstörung und eine Somatisierungstendenz
(IV-act. 8-13). Am 9. Januar 2004 führte sie aus, „während der ganzen Untersuchung zeigte
sich dieses Mal, wie auch sonst, eine deutliche funktionelle Überlagerung“ (IV-act. 8-9).
2.4  Nach dem Gesagten beruht die ursprüngliche Rentenzusprache im Wesentlichen auf
einem syndromalen Leiden im Sinn von lit. a Abs. 1 der Schlussbestimmungen. Damit war
die Beschwerdegegnerin zu einer revisionsweisen Überprüfung des Rentenanspruchs unter
den Erfordernissen von Art. 7 Abs. 1 und Abs. 2 ATSG befugt.

E. 3
Des Weiteren ist zu prüfen, ob der im Revisionsverfahren gemäss lit. a Abs. 1 der
Schlussbestimmungen von der Beschwerdegegnerin ermittelte Sachverhalt spruchreif ist.
Diese legte der verfügten Renteneinstellung das polydisziplinäre Gutachten der ZIMB vom
15. Januar 2015 zugrunde. 3.1  Bei der Würdigung des ZIMB-Gutachtens fällt ins Gewicht,
dass es die Anforderungen an eine beweiskräftige medizinische Expertise erfüllt (siehe
hierzu BGE 125 V 352 E. 3a mit Hinweisen). Insbesondere beruht es auf eigenständigen



Abklärungen und ist für die streitigen Belange umfassend. Die medizinischen Vorakten
wurden verwertet und diskutiert. Die vom Beschwerdeführer geklagten Beschwerden
wurden berücksichtigt und gewürdigt. Die bescheinigte Arbeitsfähigkeit leuchtet in der
Darlegung der medizinischen Zusammenhänge und in der Beurteilung der medizinischen
Situation ein. Weiter bestehen keine Anhaltspunkte dafür, dass objektiv wesentliche
Tatsachen nicht berücksichtigt worden wären. Solche ergeben sich auch nicht aus den mit
der Einwandbegründung vom 28. April 2015 eingereichten ärztlichen Berichten (IV-act.
81). 3.2  Der Beschwerdeführer bestreitet denn auch nicht, dass das ZIMB-Gutachten
Ergebnis einer fachgerecht durchgeführten Begutachtung bildet. Er spricht der
gutachterlichen Beurteilung einzig deshalb die Beweiskraft ab, da sie in Nachachtung der
inzwischen überholten Praxis des Bundesgerichts zur Überwindbarkeit der somatoformen
Schmerzstörung erfolgt sei (act. G 1, Rz 3, und act. G 12, S. 3). 3.2.1      Mit BGE 141 V
281 hat das Bundesgericht die von ihm geschaffene Überwindbarkeitsvermutung und den
sich an den Foersterkriterien orientierenden Prüfungsraster aufgegeben (siehe hierzu
vorstehende E. 1.3). Medizinische Gutachten, die noch nach alter Praxis des Bundesgerichts
eingeholt wurden, verlieren nicht per se ihren Beweiswert. Es ist im Einzelfall zu prüfen, ob
das betreffende Gutachten, gegebenenfalls im Kontext mit weiteren fachärztlichen
Berichten, eine schlüssige Beurteilung im Licht der massgeblichen Indikatoren erlaubt oder
nicht, wobei je nach Abklärungstiefe und -dichte eine punktuelle Ergänzung genügen kann.
Somit führt ein nach alter Praxis des Bundesgerichts erstattetes Gutachten nicht
zwangsläufig zu einer neuen Begutachtung oder anderen abklärungsrechtlichen
Weiterungen (vgl. Urteil des Bundesgerichts vom 18. Mai 2017, 8C_842/2016, E. 5.2.1 mit
Hinweisen). 3.2.2      Für die Beurteilung des ZIMB-Gutachtens ist entscheidend, dass die
Würdigung des Krankheitsbilds und der Arbeitsfähigkeit weder anhand der damals vom
Bundesgericht postulierten Überwindbarkeitsvermutung noch der blossen Verneinung der
Foersterkriterien erfolgte. Mit der damaligen Rechtsprechung setzten sich die Gutachter erst
in der letzten Zusatzfrage auseinander (IV-act. 70-54). Insbesondere der psychiatrische Teil
beruht auf einer umfassenden Ressourcen- und Konsistenzbeurteilung unter umfassendem
Einbezug der Alltagsaktivitäten des Beschwerdeführers (IV-act. 70-50 f.). So kann der
Beschwerdeführer etwa - im Gegensatz zu früher (IV-act. 25-1) - wieder Autofahren
(IV-act. 70-50). Anlässlich der Begutachtung wurden auch beschwielte Hände festgestellt
(IV-act. 70-26 unten; vgl. auch IV-act. 70-31), was ebenfalls auf gewisse Ressourcen
hinweist, zumal der Beschwerdeführer früher nach eigenen Angaben kaum mehr in der
Lage gewesen sei, die TV-Fernbedienung zu halten (IV-act. 25-1). Der Beschwerdeführer
wurde als muskulös gebauter Mann in eigentlich gutem bis sehr gutem Allgemeinzustand
beschrieben (IV-act. 70-33). Den Haushalt vermag er alleine zu erledigen (IV-act. 70-39).
Zudem verfügt er über einen guten Kollegenkreis und geht gerne spazieren (IV-act. 70-39).
Ausserdem ergeben sich aus dem ZIMB-Gutachten ein sehr demonstratives
Schmerzverhalten mit 5 von 5 positiven Wadell-Zeichen und erhebliche Diskrepanzen
(IV-act. 70-27 und IV-act. 70-33), die auch unter der Rechtsprechung gemäss BGE 141 V
281 eher gegen das Vorliegen einer aus objektiver Sicht nicht überwindbaren
Erwerbsunfähigkeit im Sinn von Art. 7 Abs. 2 ATSG sprechen. Es bestehen damit keine
Mängel an der Ressourcen- und Konsistenzprüfung durch die ZIMB-Gutachter, weshalb
deren Beurteilung auch nach der Rechtsprechung gemäss BGE 141 V 281 verwertbar bleibt
und auf deren Ergebnisse abzustellen ist. Der Beschwerdeführer legt denn auch nicht
substanziiert dar, welche ressourcen- oder konsistenzrelevanten Aspekte die
ZIMB-Gutachter ausser Acht gelassen hätten. 3.3  Gestützt auf das ZIMB-Gutachten ist



somit davon auszugehen, dass der Beschwerdeführer sowohl für die angestammte als auch
eine leidensangepasste Tätigkeit aus objektiver Sicht über eine 100%ige Arbeitsfähigkeit
verfügt. Die konkrete Berechnung des Invaliditätsgrads kann offen bleiben, da
offensichtlich kein rentenbegründender Invaliditätsgrad resultiert. Demnach erfolgte die
verfügte Renteneinstellung zu Recht.

E. 4
4.1  Die Beschwerde ist abzuweisen. 4.2  Das Beschwerdeverfahren ist kostenpflichtig. Die
Kosten werden nach dem Verfahrensaufwand und unabhängig vom Streitwert im Rahmen
von Fr. 200.-- bis Fr. 1'000.-- festgelegt (Art. 69 Abs. 1bis IVG). Eine Gerichtsgebühr von
Fr. 600.-- erscheint in der vorliegend zu beurteilenden Angelegenheit als angemessen. Dem
unterliegenden Beschwerdeführer sind die Gerichtskosten in der Höhe von Fr. 600.--
aufzuerlegen. Zufolge unentgeltlicher Rechtspflege ist er von der Bezahlung zu befreien.
4.3  Der Staat bezahlt zufolge unentgeltlicher Rechtsverbeiständung die Kosten der
Rechtsvertretung des Beschwerdeführers. Die Parteientschädigung wird vom
Versicherungsgericht festgesetzt und ohne Rücksicht auf den Streitwert nach der Bedeutung
der Streitsache und nach der Schwierigkeit des Prozesses bemessen (Art. 61 lit. g ATSG).
In der Verwaltungsrechtspflege beträgt das Honorar vor Versicherungsgericht nach Art. 22
Abs. 1 lit. b HonO pauschal Fr. 1'000.-- bis Fr. 12'000.--. Die Rechtsvertreterin des
Beschwerdeführers hat keine Kostennote eingereicht. In der vorliegend zu beurteilenden
Angelegenheit erscheint eine pauschale Parteientschädigung von Fr. 3'500.-ange¬messen.
Diese ist um einen Fünftel zu kürzen (Art. 31 Abs. 3 des Anwaltsgesetzes, sGS 963.70).
Somit hat der Staat die Rechtsvertreterin des Beschwerdeführers pauschal mit Fr. 2'800.--
(inklusive Barauslagen und Mehrwertsteuer) zu entschädigen. 4.4  Eine Partei, der die
unentgeltliche Rechtspflege gewährt wurde, ist zur Nachzahlung verpflichtet, sobald sie
dazu in der Lage ist (Art. 123 der Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO; SR 272]
i.V.m. Art. 99 Abs. 2 des Gesetzes über die Verwaltungsrechtspflege [VRP; sGS 951.1]).
Entscheid im Zirkulationsverfahren gemäss Art. 39 VRP 1. Die Beschwerde wird
abgewiesen. 2. Der Beschwerdeführer wird von der Bezahlung der Gerichtsgebühr in der
Höhe von Fr. 600.-- zufolge unentgeltlicher Rechtspflege befreit. 3. Der Staat entschädigt
die Rechtsvertreterin des Beschwerdeführers zufolge unentgeltlicher Rechtsverbeiständung
mit Fr. 2'800.-- (inklusive Barauslagen und Mehrwertsteuer).
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